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Amtsgericht Coburg

Az.:_ 15 C 1468112

ln denr Rechtsstreit

Ausfertigung

IM NAMEN DES VOLKES

Prozessbevol I mächtigte :

Reclrtsanwälte Jrnd Kollegen,

Stretlhe'lferin:
e.K.. Inhaber

geg()n

1)
Beklagte -

- Beklagte -

EYeziessbeyollmiichtigte zu 1 und 2;
Rachtsanwälte

wegr;]n Schadensersatz

verkundet das Amtsgericht Coburg durch Richter am Amtsgericht Mriller auf Grund der mündli-
chen Verhandlung vom 31 .01 .2013 folgendes

Endurteil

1. Die Beklagte wird vrerurteilt, an die Klägerin 709,49 € nebst 5 Prozerrt-

punkten Zinsen überr dem Basiszinssatz hieraus seit 21.08.2012 und

weitere 43,32 € an die Klägerin zu zahlen,
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lnr Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte träigt die Kosten deS Rechtsstreits

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der jewt;ilige Vollstreckungs-

schuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von

110 % des zu vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der je-

weilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in glei-

cher Höhe leistr-'t.

Tatbestand

Die Parteien streiten um dier Position "Mietwagenkosten" nach einem Verkehrsunfall vom

i!2.07.2012.

Die Beklagte ist für den Verkehrsunfall urnfassend eintrittspflichtigl. Die Klägerin mietete bei der

Firnra der Streitverkündeten für die Dauer vom 23.07. bis 05.08.20'12 einen Mietwagen als Ersatz-

f ahrzeug an, mit welchem sie 1656 Kilometer zurücklegte. Die Streitvert(ündete stellte der K.läge-

rin rnit Mietvertrag und Rechnung insgesamt 1^999,20 € brutto irr Rechnung. Insoweit wird auf die

/\nlage l/1 Bezug genommen. t'{ach Alternativangeboten hatte sich die Klägerin nicht umgese,hen.

lrlit Abrechnungsschreiben vorn 07.09.2012 erstattete die Beklagte auf die Mietwagenkosten

-,t52,56 
€ unter Hinweis auf die Mietpreiserhebung des Frauenhofer-lnstituts. In diesem Betral3 wa-

ren ausdrücklich im Abrechnungsschreiben die Kosten für die Hattungsreduzierung mit 249 90 €

brutto und für das Holen/Bringeln mit 95,68 € brutto berücksichtigt. Insoweit wird auf das Abrech-

rrungsschreiben der Beklagten vom 07.A9.2012 in Anlage ll2Bezug genommen. Bei der Erstaf

t.rng1 vorgerichtlicher Anwaltskorsten bei einer Geschäftsgebühr von 1,3 fehlen aus einem zugrun-

cie r3elegten Gegenstandswerl von 3.332,69 € angesichts der vorgerichtlichen Zahlung derr Be-

l:lagten in Höhe von 316,18 € weitere 43,32€.

Die Klägerin vertritt die Rechtsansicht, dass hinsichtlich der Abrer;hnung die Mietpreise entspre-

chend der Erhebung nach Schrwacke-Mietpreisspiegel zugrunde zu legen seien. Dies ergebe

r,?chnerisch den eingeklagten l3etrag. Wegen der Berechnung der Klägerin wird auf Seite ti der

lila(leschrift Bezug genommerr. lm Ünrigen habe sich die Beklagte durch ihr eigenes Abrech-

nungsschreihen selbst gebunderr, so dass auf die ursprünglich geltend gemachte Abrechnung
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der Autovermietung fOie Beklagtel für Haftungsreduzierung und Holen/Bringen die dorti-

gerr Beträge ausgeglichen habe'

Dier KLägerin beantragt:

€ nebst 5 % Zinsen Übrer

Klägerin zuzahlen.

Die Sltreitverkündete ist dem Rechtsstreit auf Klägerseite beigetreten' hat an der mündlichen Vrer-

ha ndlung jedoch nicht teilgenomrrien.

Dir) B,eklagte beantragt

Klageabweisung.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, 724,'14

dem Basiszinssatz seit 121 .08.2012 und weitere 43,32 € an dle

Dir: Eteklagte vertritt die

chend reguliert zu haben.

Rechtsansicht, aufgrund der Erhebung des Fraunhofer-lnstituts ausrei-

Die schwacke-Liste sei als schätzgrundlage nicht geeignet.

wegen des Vorbringens der parteien wird auf die gewechselten Sr:hriftsätze nebst Anlagen so-

wie die sitzungsniederschrift vorn 31 .01.2013 Bezug genommen'

Entscheidungsgründe

Dre zulässige Klago ist teilweise begründet.

D,r+r tqägerin steht gegenüber cier Beklagten über die vorgerichtliclr bet<lagtenseits mil 752,5i6 €

ggleistete Zahlung auf die Mietwagen]<osten Anspruch in Höhe von weiteren 709,49 €, S 7 Abrs' 1

SIVG. 115 WG,249 tf, BGB.

V\rie der BGH in seinen Entscheidungen immerwiederausgefr)hrthat, kann nach dergefe-

stigten Rechtsprechung des errkennenden Senats (vgl. Senatsurteile BGHZ 160, 377,38i) f';

1(j3. 19.22 f. oder Vl ZR g2l}5- Versicherungsrecht 2006, 564) der Geschädigte vom Schädi-

g*lr bzw. dessen Haftpflichtversicherer nach $ 249 BGB als erford,erlichen Herstellungsaufwand
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nlr den Ersatz derjenigen Miotwagenkosten verlangen, die ein verständiger, wirtschaftlich ver-

niinfl,ig denkender Mensch in cier Lage des Geschädigten fürzwerckmäßig und notwendig hal-

tän clarf. Der Geschädigte ist rlabei ebenso wie bei anderen Kcrsterr der Wiederherstellung

und ebenso wie in anderen Fällen, in denen er die Schadensbelseitigung selbst in die Hand

nirnnnt, nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot gehalten, im Rahmen des ihm Zumutbaren von

mehreren möglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Da:; be-

d':utet für den Bereich der Mietwagenkosten, dass er von mehreren auf dem örtlich relevan-

te,rr lvlarkt - nicht nur für Unfallgeschädigte - erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines ver-

g eichbaren Ersatzfahrzeugs grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis ersetzt verlangen kitnn.

V/ie der Senat im Urteil vom 14.02.20A6 Nl ZR 126/05)-ausgerführt hat, muss der Geschä-

digte in einem solchen Fall darlegen und erforderlichenfalls beweisen, dass ihm unter Be-

riiok:sichtigung seiner indiüiduellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie der gerade für

il'rn hrestehenden Schwierigkeiten unter zumutbaren Anstrongungen kein wesentlich gÜnsti-

gerer Tarif auf dem in seiner Lage zeitlich und örtlich relevanten Markt -zumindest auf Naclrfra-

grr- :rugänglich war. Dabei hat der erl<ennende Senat des BGH auch darauf hingewies;en,

dilss' den Geschädigten grundsätzlich eine Informationspflicht trifft. Ein vernünftiger und wirt-

sr:fraftlich denkender Geschädigter ist zu einer Nachfrage nach einem günstigeren Tarif schon

urter dem Aspekt des Wirtschaftlichkeitsgebots gehalten, wenn er Bedenken gegen die An-

gemr3ssenheit des ihm angebotenen Tarifs haben muss, die sich aus dessen Höhe sowie der

kontrcversen Diskussion und der neueren Rechtsprechung zu diesien Tarifen ergeben können.

Obwohl in der Klageschrift ausgleführt worden war, dass die Klägenin Preise bei derAutovermie-

tr,ng AVIS abgefragt habe, hat sie in der mündlichen Verhandlung auf Frage erklärt, so unter

Sr::hock gestanden und sich denrnach nicht nach Mietwagenangeboten erkundigt zu haben. Nach

tler Rechtsauffassung des BGH kann daher der Tatrichter nach S 287 ZPO den "Normaltilrif'

auch auf der Grundlage des gewichteten Mittels des "Schwacke-Mietpreisspiegels" irn

P,rstleitzahlengebiet des Geschädigten ermitteln(vgl. VIZR 171710ti vom 09.05.2006). An die,ser

Rr:cl"rtsprechung hat der BGH in seiner am 18,05.2010 verkündeten Entscheidung im Verfahren

Vl ZFl, 293108 festgehalten. Von rCer weiteren Möglichkeit, andere Lisiten (Fraunhofer) oder einer Mi-

schung hieraus zugrundezulegen, nimmt das erkennende Amtsgericht Abstand, da diese We;rte

aufgrund eigener Marktbeobachtung und Anmietversuchen zumindest im hieslgen Bereich unrea-

listisch erscheinen.
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lrlachdem der Unfall und die Anmietung sich 2012 zugetragen haben, kann auch hiediir die

ficlrwacke-Mietpreisliste 2012 herangezogen und zur Grundlage der richterlichen Schätzung

'närch 
S 287 ZPO gemacht werden. Die Klägerin wohnt in 96215 Lichtenfels. Hier war ein Mietfahr-

::eug der Gruppe 3 (unbeschadet der Tatsache, dass der klägeris,che PKW weit über 10 Jalrre alt

unrl über 100.000 km gelaufen war) zum Wochenpreis von 575,50 € brutto zu erlangen gewesen.

l3erechnet auf die Anmietzeit von zwei Wochen ergibt dies 1.151,00 €^ Bei der Fahrleistung von

'16156 Kilometern ist ein.Abzug für ersparte Eigenaufwendungen mit 3%, also 34,53 € vor:luneh-

rne:n. Dies ergibt reahnerisch r:inen Anspruch der Klägerin von 1 .116,47 €,

Diti Beklagte hatte vorgerichtlich bei der Zahlung auf Mietwagenkosten in Höhe von 752,56 € aus-

drticklich im Abrechnungsschreiben gegenüber den Klägervertnetern vom 07.09.2012 hrierbei

1249,90 Euro für Haftungsfreistellung und 95,68 € für Holen/Bringern bezahlt. Daran muß sich die

l3eklagte festhalten lassen, so dass in die vom Gericht vorzunehnrende Abrechnung dieser iiber

der Schätzliste liegenden Beträge nicht mehr einzubeziehen sindt und als abgegolten gelten Mit-

hin sind von der Beklagten rer:hnerisch weitere 406,98 € orbrach[ worden, die von dem oben be-

rechneten klägerischen Anspruch von 1.116,47 € in Abzug zu bringen sind, so dass sich clerim
-[enor zugesprochene Betrag von 709,49 € errechnet.

Der weitere Anteil vorgerichtlioher Anwaltskosten blieb der Höhe nach mit offenen 43,32 € unbe-

s;tritten und stellt eine adäquate Schadensposition dar.

Der Zinsanspruch ergibt sich ;lus Vorzug, SS 280, 286 ff. BGB.

Dier Kostenentscheidung ergitrt sich aus SS 92 Abs. 2 Nr. 1, 101 ZPO, derAusspruch übrerdie

v'orläufige Vollstreckbarkeit aus SS 708 Nr. 11,711ZPO.
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i\4ri ller
,Flichter am Amtsgericht

Verl<ündet am 21 .02.2013

gejz.

Schröter, JAng
Urlcundsbeamtin der Geschäftsstelle
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Für den (3leichlaut der Ausfertigunlg mit
der Ursclnrift
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Sc h llqgworte U rte i lsdaten ba n k

i l\nmietung außerhalbOffnungszeiten

t l\ufklärungspflichtVermieter

Pauschaler Aufschlao für Unfallersatz

r [)irektvermittlunq

Se l bstfa h rerverm ietfa h rzeu g

7ar rnonnolrl

l, Grobe Fahrlässigkeit

i Schadenminderungspfltcht

: WettbewerbsrechU-verstoß

I zustettung/Abholung

I t Winterreifen

! Navrgation

, . Automattk

i , Anhängerkupp,lung

,. Fahrschulausrüstung

t Kein Mrttelwert Fraunhofer-Schwacl,le

i r Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

Unfallersatztarif

' Anspruchsgrund

". Sonstiges

Internetangebote

fJ rr"trnssreduzierungtuersicherung

[?echtsd ienstleistu ngsgesetz

t3estimmtheit der Abtretun g

ü E-E Eigenersparnis-Abzug

E:rkundig u ngspflicht

Geringfüg igkeitsgrenze

ilusatzfahrer

Nl s"r'*u.ke-Mietpreisspiegel

f[ f=raunnofer-Mietpreisspiegel

' Gutachten

: l/lietwagendauer

' l{A Nutzungsausfall

l.
fl Rectrtsanwaltskosten

ilugänglichkeit


